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§ 30 PKG Jahresabschluf3 und
Rechenschaftsbericht

PKG - Pensionskassengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2026

1. (1)Das Geschaftsjahr der Pensionskassen und der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften ist das Kalenderjahr.

2. (2)Fur die Rechnungslegung der Pensionskassen gelten die Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches - UGB,
dRGBI. S. 219/1897, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt.

3. (3)Neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Pensionskasse, in der die Vermdgensgegenstande,
Schulden, Ertréage und Aufwendungen samtlicher Veranlagungs- und Risikogemeinschaften einer Pensionskasse
in zusammengefalRter Form enthalten sind, ist fir jede Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zu den finanziellen
und den gemal Art. 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 vorgegebenen nicht-finanziellen Informationen ein
Rechenschaftsbericht aufzustellen. Der Rechenschaftsbericht ist vom AbschluBprifer der Pensionskasse zu
prufen.

4. (4)Die FMA hat die Formblatter fur die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Pensionskasse sowie den
Rechenschaftsbericht der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft durch Verordnung festzulegen. Sie hat dabei die
Besonderheiten des Pensionskassengeschaftes, die allgemeinen bilanziellen Grundsatze des UGB und die
Interessen der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zu beachten. Die FMA kann dabei die GréRe, interne
Organisation sowie die GrolRenordnung, die Art, den Umfang und die Komplexitat der Tatigkeiten der
Pensionskassen in angemessener Weise berucksichtigen.

5. (5)Die Pensionskasse hat den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht entsprechend der Formblatter
gemald Abs. 4 so rechtzeitig aufzustellen, dass die Vorlagefrist des § 30a Abs. 1 eingehalten wird.

6. (6)Der Abschlussprifer hat diejenigen Teile des Prufungsberichtes tber den Jahresabschluss, die sich in der Bilanz
der Pensionskasse auf die Aktiva und Passiva der Vermdgensaufstellung der Veranlagungs- und
Risikogemeinschaften sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung der Pensionskasse auf das Ergebnis der
Veranlagungs- und Risikogemeinschaften beziehen, gesondert und aufgeteilt bei den jeweiligen Veranlagungs-
und Risikogemeinschaften zu erlautern. Eine gesonderte Erlauterung der die Veranlagungs- und
Risikogemeinschaften betreffenden Posten hat im Prufungsbericht tber die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung zu unterbleiben.

7. (7)Sind nach dem abschlieRenden Ergebnis der Prifung des Rechenschaftsberichtes der Veranlagungs- und
Risikogemeinschaft keine Einwendungen zu erheben, so hat der AbschluBprufer dies durch folgenden Vermerk zu
bestatigen: ,Die Buchfiihrung und der Abschlul3 entsprechen nach meiner/unserer pflichtgemaRen Prafung den
gesetzlichen Vorschriften. Der Rechenschaftsbericht vermittelt unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsgemalier Buchfihrung ein moglichst getreues Bild der Lage der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft.”

In Kraft seit 09.04.2022 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/pkg/paragraf/30a

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 30 PKG Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht
	PKG - Pensionskassengesetz


